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Erarbeitet vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein in Zusammenar-
beit mit dem MDK Nord im Rahmen der Erarbeitung der Handlungsempfehlungen für ein Besuchskonzept in Einrichtungen der 
Pflege. Das Ministerium finden Sie im Internet unter www.schleswig-holstein.de/sozialministerium; www.facebook.com/Sozialministe-
rium.SH oder www.twitter.com/sozmiSH. 

Gemeinsam handeln, damit alle gesund bleiben 

Informationsblatt für Besucher*innen von stationären Einrichtungen 
Zum Schutz Ihrer Angehörigen, engsten Bezugspersonen, unserer Bewohner*innen und 
Mitarbeiter*innen bitten wir Sie herzlich, Folgendes zu beachten: 

• Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass derzeit nur Besuche von zwei festen und von 
der Einrichtung registrierten Besucher*innen möglich sind. Beachten Sie, dass unter 
Berücksichtigung der Regelungen des § 2 Abs. 4 Nr. 2 der Corona-BekämpfVO je-
doch nur eine Person zur selben Zeit die/den Bewohner*in besuchen darf. Die Aus-
wahl dieser festen Besucher*innen trifft die/der jeweilige betroffene Bewohner*in bzw. 
ggf. deren/dessen Betreuer*in. 

• Der Zutritt zu der Einrichtung wird Ihnen nur gewährt, wenn Sie über ein höchstens 
24 Stunden altes negatives Testergebnis in Bezug auf eine Infektion mit dem Corona-
virus verfügen. Die Betreiber*innen der Einrichtungen sollen vor Ort Testungen anbie-
ten. 

• Vereinbaren Sie bitte im Vorfeld telefonisch oder per E-Mail einen Besuchstermin.  

• Achtung: Bei Verdacht oder Erkrankung an COVID-19 oder einer akuten Atemweg-
serkrankung, dürfen Sie die Einrichtung in keinem Fall betreten. 

• Bei Ankunft in der Einrichtung werden Sie in die aktuell geltenden Hygiene- und Ver-
haltensmaßnahmen eingewiesen, die während des Besuchs einzuhalten sind. Bitte 
desinfizieren Sie gründlich Ihre Hände bei Betreten und Verlassen der Einrichtung. 

• Wir benötigen u.a. Angaben zur besuchten Person, zu Ihren Kontaktdaten und Ihrem 
Gesundheitszustand. Bitte füllen Sie den vorbereiteten Bogen aus.  

• Während Ihres gesamten Aufenthaltes in der Einrichtung ist mindestens eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen, wenn es Ihr Gesundheitszustand erlaubt. Zu diesem 
Zweck bringen Sie bitte einen persönlichen Mund-Nasen-Schutz oder eine Mund-Na-
sen-Bedeckung mit. 

• Bitte folgen Sie den Hinweisen des Personals / der freiwillig Engagierten. 

• Sprechen Sie uns an, wenn Sie Präsente mitbringen möchten. 

• Wir bitten Sie, die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. 

• Wir empfehlen Ihnen die Nutzung der Corona-Warn-App! 

• Zu Ihrer Information: Auch die Bewohner*innen werden dazu angehalten während 
der Besuchszeit möglichst eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wenn es der Ge-
sundheitszustand erlaubt. 

• Haben Sie noch Fragen? Bitte wenden Sie sich im Vorfeld an die Ansprechperson 
der Einrichtung. 
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